
BANKVERBINDUNG: SPARKASSE KUFSTEIN, IBAN: AT39 2050 6000 0002 7169, BIC: SPKUAT22
FIRMENBUCH: BETONWERKE UNTERLAND GMBH & CO KG • EIBERGER BUNDESSTRASSE, 6330 KUFSTEIN • FN 179985I • LG INNSBRUCK • UID-NR: ATU46803204

KOMPLEMENTÄR: BETONWERKE UNTERLAND GMBH • EIBERGER BUNDESSTRASSE, 6330 KUFSTEIN • FN 176827S • LG INNSBRUCK

WERK EIBERG
Eiberger Bundesstraße, 6330 Kufstein

Tel: +43 676 881 81 6005

WERK KÖSSEN
Schwendter Straße 17a, 6345 Kössen

Tel: +43 676 881 81 6005

WERK BRIXEN IM THALE
Jagerberg 6, 6364 Brixen im Thale

Zentral Dispo Tel: +43 676 881 81 6005
Zentral Dispo Mail: dispo@unterlandbeton.at

BÜRO / POSTANSCHRIFT
Betonwerke Unterland GmbH & Co KG

Innsbrucker Straße 110, 6300 Wörgl
Tel: +43 676-88 181 6018 Montag bis Freitag 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr

E-Mail: office@UnterlandBeton.at

Betonwerke Unterland GmbH & Co. KG · Innsbrucker Straße 110 · 6300 Wörgl

Listenpreise Gewerbe Unterland

Richtpreise 2026 Lieferzone 1 Kundenbetreuer:
Sachbearbeiter: Leimgruber Elisabeth

Datum: 26.02.2026
Lieferzone: 1

Zahlungskonditionen: 14 Tage Netto

*** Laborbegleitung empfohlen € 75,00/Std. zuzügl. € 1,60/km Anfahrtspauschale ab Lieferwerk

Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis/m³

C25/30,GK22,F52,XC2 CEM II 42,5N 0 m3 138,00 €
Filterbeton 100kg,GK32,C1 CEM II 42,5N 0 m3 130,00 €
SM 300kg,GK4,F52 CEM II 42,5N 0 m3 155,00 €
SM 350kg,GK4,F52 CEM II 42,5N 0 m3 162,00 €
Kies 16/32 0 m3 62,00 €
C8/10 GK22 F52 X0 CEM II 42,5N 0 m3 128,00 €

C12/15 GK22 F52 X0 CEM II 42,5N 0 m3 130,00 €
C16/20 GK22 F52 XC1 CEM II 42,5N 0 m3 134,00 €
C20/25 GK22 F52 XC1 CEM II 42,5N 0 m3 136,00 €
C25/30 GK22 F52 B1 CEM II 42,5N 0 m3 141,00 €
C25/30 GK22 F52 B2 CEM II 42,5N 0 m3 144,00 €
C25/30 GK22 F52 B3 CEM II 42,5N 0 m3 147,00 €
C25/30 GK22 F52 B4 CEM II 42,5N 0 m3 152,00 €
C25/30 GK22 F52 B5 CEM II 42,5N 0 m3 154,00 €

C25/30 GK22 F52 B6 CEM I 42,5HS C3A-frei 0 m3 173,00 €
C25/30 GK22 F52 B7 CEM II 42,5N 0 m3 156,00 €
C25/30 BS-MP GK22 F52 CEM II 42,5N *** 0 m3 153,00 €
C25/30 GK22 F59 BS-MP CEM II 42,5N *** 0 m3 162,00 €
C30/37 GK22 F52 XC2 CEM II 42,5N 0 m3 148,00 €
C30/37 GK22 F52 B1 CEM II 42,5N 0 m3 151,00 €
C30/37 GK22 F52 B2 CEM II 42,5N 0 m3 154,00 €
C30/37 GK22 F52 B3 CEM II 42,5N 0 m3 157,00 €

C30/37 GK22 F52 B4 CEM II 42,5N 0 m3 162,00 €
C30/37 GK22 F52 B7 CEM II 42,5N 0 m3 166,00 €
C35/45 GK22 F52 B2 CEM II 42,5R 0 m3 166,00 €
C50/60(56) GK 22 F52 B2 CEM I 42,5C3Afrei 0 m3 188,00 €
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Belehrung zum Rücktrittsrecht für Verbraucher gem. Konsumentenschutzgesetz: Wurde der Vertrag nicht in einem vom uns für geschäftliche
Zwecke dauernd benützten Raum geschlossen, können Sie von Ihrem Angebot /vom Vertrag bis 14 Tage nach Vertragsschluss zurücktreten, außer Sie
haben das Geschäft selbst angebahnt. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass eine Rückabwicklung nicht mehr möglich ist, sobald der Beton eingebaut
wurde (Beton wird hart). Diesfalls muss trotz eines Vertragsrücktritts bezahlt werden.

Unternehmer: Falls kein konkreter Preis vereinbart wird, Preis laut Preisblatt (siehe Homepage www.unterlandbeton.at/Downloads) am Tag der Lieferung!

Preise (ÖNORM B 4710-1) sind freibleibend und frei Baustelle, exkl. Betonkühlung, zzgl. 20% Mehrwertsteuer, Maut, geliefert mit 4-Achs-LKW.
Angebotsgültigkeit ab Erstellungsdatum 30 Kalendertage. Falls Lieferungen nur mit 3-Achs-LKW möglich ist, bleibt ein den erforderlichen Mehrfahrten
angemessener Aufpreis vorbehalten. Es gelten die aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen bzw. das Angebot/die Auftragsbestätigung.
Anforderungen bez. "Gleichwertigkeit" nur bei gesonderter Vereinbarung.Sofern nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, werden Kostenänderungen ab
Vertragsabschluss gemäß den vom Fachverband der Stein- und keramischen Industrie bei der Wirtschaftskammer Österreich herausgegebenen Index für
Transportbeton oder eine an seine Stelle tretenden Preisgleitregelung berücksichtigt.

Lieferzeiten lt Angebot/Auftragsbestätigung sind unverbindlich, außer bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung.

Angebote an Unternehmen unter Ausschluss jeder vorvertraglichen/allenfalls werkvertraglichen Prüf- u. Warnpflicht. Der Kunde hat sich selbst über
Qualität /Eigenschaften bzw. Ausschreibungskonformität zu informieren und zu prüfen, ob die bestellte Betonqualität für seine Zwecke geeignet ist. Für die
vom Kunden beigestellten Zusatzmittel/-stoffe, z.B. Kunststoff - u. Stahlfasern übernehmen wir zu Qualitätsauswirkungen/Produkteigenschaften (REACH-
VO) keine Haftung. In einem derartigen Fall erlischt auch unsere Gewährleistungspflicht. Anforderungen bez. "Gleichwertigkeit" nur bei gesonderter
Vereinbarung: Wir haften nur für schriftlich erteilte Produktempfehlungen.

Die aktuelle Rechtslage (aktuelle Steuern wie Körperschafts-, Verkehrs- und andere Steuern, Energie- und Umweltabgaben, gültige Lieferzonenliste 2026
usw.) Verfügbarkeit von Zusatzstoffen/ Bindemitteln führen zu den angeführten Preisen. Nach Angebotslegung eintretende Preissteigerungen durch
Änderungen der Kalkulationsgrundlagen, die nicht von unserem Willen abhängen, (zB Rohstoff-, Energie- oder Lohnkosten, Umweltabgaben, wie CO2

Abgabe/n, Engpässe bei Vorlieferanten, sonstige äußere Behinderungen der Produktions- oder Lieferbedingungen) werden an den Kunden
weitergegeben.

Sofern kein konkreter Preis mit einem Unternehmer vereinbart wurde, gelten die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise lt. Preisblatt. Ist der
Auftraggeber Verbraucher, so gelten gegenüber diesem die am Tag der Auftragsbestätigung durch den Kunden bzw. der Bestellung durch den Kunden
vereinbarten Listenpreise.

Baustellenseitige Terminverschiebungen/Mengenerhöhungen berechtigen uns zur Verrechnung notwendiger Mehrfahrzeuge zum Stundensatz von €
95,00/h + 20% Mwst.(zwischen 7.00 bis 17.00 Uhr). Auch die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften kann zu einer gleichlautenden
Regierverrechnung führen.

Sollten in den angebotenen/auftragsbestätigten Betonsorten Positionen unserer Preisliste für Sonderleistungen enthalten sein, so sind diese im Preis der
Betonsorte inkludiert. Die angebotenen/auftragsbestätigten Preise gelten bei Erhalt/Ausfolge des Gesamtauftrages bzw. vollkommener Nutzung unserer

Aufzahlungen für Sonderleistungen Einzelpreis/m³ bzw. Stk.

Energie- und Umweltabgabe *) (CO2-Steuer) pro m³ (veränderlicher Preis; Basis laut EEX zum Zeitpunkt des Angebotes) 5,50 €

Umweltschutzanteil 0,40 €

Energiekostenzuschlag 10,70 €

Roadpricingkostenanteil für Bezugs- und Vertriebsfrachten pro Fuhre (gilt nur für das Werk Eiberg) 3,65 €

Mindermengenzufuhr unter 6m³ (Zone 1) 30,00 €

Deutsche Maut für Autobahnen und Bundesstraßen pro Fuhre 9,50 €

Bergkilometer 3,70 €

Selbstabholervergütung -9,00 €

Mehrpreis Beton pro weiterer Lieferzone 2,00 €

Winterzuschlag 15.11. - 15.03. 8,00 €

Pumi An/Abfahrtspauschale pro Einsatz - weitere Pumpen auf Anfrage 215,00 €

Pumi Pumpleistung - weiter Pumpen auf Anfrage 17,00 €
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Serviceleistungen für Zusatz- und Pumpleistungen.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Voraussetzungen für einen unbehinderten und berechtigten Einsatz der Betonpumpe/Fahrmischer bis 40 to
Gesamtgewicht zu schaffen, insb. befahrbare Anfahrtswege, ein für die Aufstellung der Betonpumpe/Fahrmischer geeigneter Standort und ausreichend
kostenloses Hilfspersonal zum Auf- / Ab- und eventuell Umbau der Pumpe und der Förderanlagen. Verabsäumt der Auftraggeber die zivilen
Rechtsgrundlagen für die Zufahrt/Aufstellungsfläche zu schaffen, so hat er uns bei Ansprüchen Dritter (Besitzstörung) völlig schad- und klaglos zu halten.

Der Auftraggeber hat die erforderlichen behördlichen Genehmigungen - insbesondere für Straßen- oder Gehsteigabsperrungen - rechtzeitig zu beschaffen
und die erforderlichen Schutzmaßnahmen durchzuführen. Etwaige Verschmutzungen der Straßen, Gehsteige, Gebäudeteile, Ländereien und Gewässer
sind vom Auftraggeber auf seine Kosten zu entfernen. Für Folgeschäden, die durch den Ausfall oder Gebrechen der Betonpumpe entstehen, haften wir
nicht.

Angebotene Preise für Sorten nach Richtlinie "Weiße Wanne" verstehen sich ohne baustellenbezogener Konformitätsprüfung. Sämtliche
Konformitätsprüfungen sind durch den Verwender zu veranlassen bzw. zu bezahlen.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu geschäftlichen Zwecken. Nähere Informationen finden Sie unter
https://www.unterlandbeton.at/datenschutz.

COVID 19: „Sofern sich die gesetzlichen/behördlichen Rahmenbedingungen ändern bzw. Quarantänemaßnahmen, Reisebeschränkungen, udglm. zu
Kapazitäts- und Personalengpässen führen, die eine Weiterführung unserer Liefer- und Serviceleistung behindern bzw. unmöglich machen und folglich
unsere Liefer- und Leistungstermine beeinflussen, müssen Preise und Termine jedenfalls einvernehmlich neu festgelegt werden". Für etwaige
Mehrkosten kommen wir nicht auf - ebenso für Kosten aus Verzögerungen und Stillstandzeiten infolge Cyberangriffe.

In diesem Sinne hoffen wir mit unserem Angebot zu entsprechen. Im Fall einer Auftragsbestätigung danken wir für Ihr geschätztes Vertrauen und sichern
Ihnen bereits heute termingerechte Lieferungen und ein einwandfreies Service zu.

Freundliche Grüße
Betonwerke Unterland GmbH & CO KG
 


